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§ 33 NO LFBAO 1991 Priifungen

NO LFBAO 1991 - NO Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 1991

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.02.2018

(1) Die Prufungen bestehen aus einem praktischen und theoretischen Teil. Von der Priufungskommission kénnen Teil-
und Einzelprifungen anerkannt werden. Bei der Prifung hat der Prifungskandidat unter Beweis zu stellen, dal3 er die
geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten im zumindest genigenden Ausmal besitzt.

(2) Die Prufungen sind nicht 6ffentlich, doch kann ein Vertreter der fir das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen
zustandigen Aufsichtsbehdrde der Prifung beiwohnen.

(3) Uber den Verlauf der Priifung ist von einem Mitglied der Priifungskommission einePriifungsniederschrift zu fiihren;
diese hat jedenfalls zu enthalten:

- den Tag der Prufung;

- die Zusammensetzung der Prufungskommission;
- die Personaldaten des Prifungskandidaten;

- die Leistungen in den einzelnen Gegenstanden;

- die Unterschrift des Vorsitzenden.

Die Prufungsniederschrift ist bei der land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle zu
hinterlegen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 33 NÖ LFBAO 1991 Prüfungen
	NÖ LFBAO 1991 - NÖ Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 1991


